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Endbenutzer-Lizenzvertrag
Fassung vom September 2025

Diese Lizenzbestimmungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen und dem Lizenzgeber der Softwareanwendung 

oder Suite von Anwendungen, mit der Sie die Microsoft-Software erworben haben („Lizenzgeber“). Microsoft 

Corporation oder eines ihrer verbundenen Unternehmen (zusammengefasst „Microsoft“) hat die Software an 

den Lizenzgeber lizenziert. Diese Bestimmungen haben Vorrang vor allen Bestimmungen im elektronischen 

Format, die möglicherweise in der Software enthalten sind. Falls in der Software enthaltene Bestimmungen 

diesen Bestimmungen widersprechen, haben diese Bestimmungen Vorrang. Bitte lesen Sie die Lizenzbestim-

mungen aufmerksam durch. Sie gelten für die oben genannte Software und gegebenenfalls für die Medien, 

auf denen Sie diese erhalten haben, sowie für alle von Microsoft diesbezüglich angebotenen

  Updates

  Ergänzungen und

  internetbasierten Dienste.

Liegen letztgenannten Elementen eigene Bestimmungen bei, gelten diese eigenen Bestimmungen.

Durch die Verwendung der Software erkennen Sie diese Bestimmungen an. Falls Sie die Bestimmungen nicht 

akzeptieren, sind Sie nicht berechtigt, die Software zu verwenden. Geben Sie diese stattdessen gegen Rücker-

stattung oder Gutschrift des Kaufpreises der Stelle zurück, von der Sie sie erhalten haben.

Wichtiger Hinweis: Automatische Updates früherer Versionen von SQL Server

Wenn diese Software auf Servern oder Geräten installiert wird, auf denen unterstützte Editionen von SQL Server 

vor SQL Server 2022 (oder einzelner Komponenten davon) ausgeführt werden, führt die Software automatisch 

Updates durch und ersetzt bestimmte Dateien oder Features dieser Editionen durch Dateien dieser Software. 

Dieses Feature kann nicht abgeschaltet werden. Durch Entfernen dieser Dateien können Fehler in der Software 

entstehen, und die ursprünglichen Dateien können möglicherweise nicht wiederhergestellt werden. Durch die 

Installation dieser Software auf einem Server oder Gerät, auf dem diese Editionen ausgeführt werden, stimmen 

Sie diesen Updates in all diesen Editionen und Kopien von SQL Server (einschließlich Komponenten davon) zu, 

die auf dem Server oder Gerät ausgeführt werden.
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Wenn Sie diese Lizenzbestimmungen einhalten, 

haben Sie die nachfolgend aufgeführten Rechte für 

jeden Server, den Sie ordnungsgemäß lizenzieren.

1.	 Überblick
1.1.	� Software

	� Die Software umfasst: 

 � Serversoftware und

	  � zusätzliche Software, die nur mit der Server-

software direkt oder indirekt über andere 

zusätzliche Software verwendet werden darf.

 

1.2.	 Lizenzmodell 

�	���� Die Software wird auf folgender Basis lizenziert:

	  � Core-Lizenzmodell – die Anzahl physischer 

und/oder virtueller Cores im Server; oder

	  � Server + Client – die Anzahl der Betriebssyste-

mumgebungen (OSEs), in denen die Server-

software ausgeführt wird, und die Anzahl der 

Geräte und Nutzer, die auf Instanzen der 

Serversoftware zugreifen.

1.3.	 Lizenzterminologie

	  � Instanz. Sie erstellen eine „Instanz“ der 

Software, indem Sie die Setup- oder Installati-

onsprozedur der Software ausführen. Sie 

erstellen außerdem eine Instanz der Software, 

indem Sie eine vorhandene Instanz duplizie-

ren. Verweise auf die „Software“ in diesem 

Vertrag schließen „Instanzen“ der Software ein.

	  � Ausführen einer Instanz. Sie „führen eine 

Instanz“ der Software „aus“, indem Sie sie in 

den Arbeitsspeicher laden und eine oder 

mehrere ihrer Anweisungen ausführen. 

Sobald sie ausgeführt wird, wird eine Instanz 

so lange als ausgeführt betrachtet (unabhän-

gig davon, ob ihre Anweisungen weiterhin 

ausgeführt werden oder nicht), bis sie aus 

dem Arbeitsspeicher entfernt wird.

	  �� Betriebssystemumgebung („OSE“). Bei einer

		�  „Betriebssystemumgebung“ oder „OSE“ 

handelt es sich um

	�� (a)	eine Betriebssysteminstanz als Ganzes oder in 

Teilen oder eine virtuelle (oder anderweitig 

emulierte) Betriebssysteminstanz als Ganzes 

oder in Teilen, die eine separate Computeriden-

tität (primärer Computername oder eine ähnli-

che einzigartige ID) oder separate Verwaltungs-

rechte ermöglicht, und

	� (b)	Instanzen von Anwendungen, die für die 

Ausführung unter der entsprechenden Betriebs-

systeminstanz oder Teilen davon konfiguriert 

sind, wie oben aufgeführt.

 

	� Ein physisches Hardwaresystem kann über eines 

oder beide der folgenden Elemente verfügen:

	  � eine physische Betriebssystemumgebung

	  � eine oder mehrere virtuelle Betriebssyste-

mumgebungen.

	� Eine physische Betriebssystemumgebung ist so 

konfiguriert, dass sie direkt auf einem physi-

schen Hardwaresystem ausgeführt wird. Die 

Betriebssysteminstanz, die zum Ausführen von 

Hardware-Virtualisierungssoftware oder zum 

Bereitstellen von Hardware-Virtualisierungs-

diensten (z. B. Microsoft-Virtualisierungstechno-

logie oder ähnliche Technologien) verwendet 

wird, wird als Teil der physischen Betriebssyste-

mumgebung angesehen.

	� Eine virtuelle Betriebssystemumgebung ist so 

konfiguriert, dass sie auf einem virtuellen (oder 

anderweitig emulierten) Hardwaresystem 

ausgeführt wird.

	�   � Server. Bei einem Server handelt es sich um 

ein physisches Hardwaresystem, das fähig ist, 

Serversoftware auszuführen. Eine Hardware-

partition oder ein Blade wird als separates 

physisches Hardwaresystem betrachtet.

	  � Physischer Core. Bei einem physischen Core 

handelt es sich um einen Core in einem 

physischen Prozessor. Ein physischer Prozessor 

besteht aus einem oder mehreren physischen 

Cores.



4

	  � Hardwarethread. Bei einem Hardwarethread 

handelt es sich um einen physischen Core 

oder einen Hyperthread in einem physischen 

Prozessor.

	  � Virtueller Core. Bei einem virtuellen Core 

handelt es sich um die Einheit der Rechenleis-

tung in einem virtuellen (oder anderweitig 

emulierten) Hardwaresystem. Ein virtueller 

Core ist die virtuelle Darstellung von einem 

oder mehreren Hardwarthreads. Virtuelle 

Betriebssystemumgebungen verwenden einen 

oder mehrere virtuelle Cores.

	  � Zuweisen einer Lizenz. Das Zuweisen einer 

Lizenz bedeutet, diese Lizenz einem Server, 

Gerät oder Nutzer wie unten angegeben 

zuzuordnen.

2.	� Nutzungsrechte für das  
Lizenzmodell Server + 	 
Clientzugriff

2.1.	� Laufzeitbeschränkte Verwendung

	� Die Software ist Software „mit auf die Laufzeit 

beschränkter Verwendung“. Als solche darf sie 

nur zur Ausführung der integrierten Turnkey-An-

wendung oder Reihe von Anwendungen ge-

nutzt werden, die Ihnen durch den oder im 

Namen des Lizenzgebers geliefert wurde (die 

„Vereinheitlichte Lösung“), und zwar ausschließ-

lich als Teil der Vereinheitlichten Lösung.

 

	 Die Software darf�

	�� (a)	weder zum Entwickeln neuer Softwarean-

wendungen

	� (b)	noch in Verbindung mit anderen als den in 

der Vereinheitlichten Lösung enthaltenen 

Softwareanwendungen, Datenbanken oder 

Verzeichnissen

	� (c)	noch als eigenständige Softwareanwendung 

verwendet werden. Die vorstehende Bestim-

mung verbietet Ihnen jedoch nicht, ein Tool zu 

nutzen, um Abfragen oder Berichte von beste-

henden Tabellen auszuführen.

3.	� Zusätzliche Lizenzanforderun-
gen und/oder Nutzungsrechte

3.1.	� Auswahl der SQL Server-Plattform  

Lizenzen für SQL Server sind plattformunabhän-

gig und ermöglichen die Bereitstellung und 

Nutzung auf Windows- oder Linux-Plattformen.

3.2.	�� Alternative Versionen und Editionen

	� Anstelle einer zulässigen Instanz sind Sie be-

rechtigt, eine Instanz einer früheren Version, 

einer niedrigeren Edition oder einer früheren 

Version einer niedrigeren Edition zu erstellen,  

zu speichern und zu verwenden.

	� Dieser Vertrag gilt für Ihre Verwendung dieser 

anderen Versionen oder Editionen auf diese 

Weise. Wenn die frühere Version oder Edition 

Komponenten umfasst, die in diesem Vertrag 

nicht abgedeckt sind, gelten die Bestimmungen, 

die mit diesen Komponenten in der früheren 

Version oder Edition verbunden sind, für ihre 

Verwendung durch Sie.

	� Microsoft ist nicht verpflichtet, Ihnen frühere 

oder andere Versionen oder Editionen der 

Software zur Verfügung zu stellen.

	� Möglicherweise enthält die Software mehr als 

eine Version, wie z. B. 32 Bit und 64 Bit. Für 

jede Instanz der Software, die Sie erstellen, 

speichern oder ausführen dürfen, sind Sie 

berechtigt, eine der Versionen zu verwenden.

3.3.	 Höchstanzahl von Instanzen

	� Die Anzahl von Instanzen der Serversoftware, 

die in physischen oder virtuellen Betriebssyste-

mumgebungen auf dem Server ausgeführt 

werden können, kann durch die Software oder 

Hardware begrenzt sein.
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3.4.	 Multiplexing

	� Hardware oder Software, die Sie für Folgendes 

verwenden:

	  � Zusammenfassen von Verbindungen

	  � Umleiten von Informationen oder

	  � Verringern der Anzahl der Geräte oder 

Nutzer, die direkt auf die Software zugreifen 

oder sie verwenden (manchmal als „Multip-

lexing“ oder „Pooling“ bezeichnet), verringert 

nicht die Anzahl der erforderlichen Lizenzen 

irgendeines Typs.

3.5.	 Keine Trennung von Serversoftware

	� Sie sind nicht berechtigt, die Serversoftware zur 

Verwendung in mehr als einer Betriebssyste-

mumgebung unter einer einzelnen Lizenz zu 

trennen, es sei denn, dies ist ausdrücklich 

gestattet. Dies gilt auch, wenn sich die Betriebs-

systemumgebungen auf demselben physischen 

Hardwaresystem befinden.

3.6.	�� SQL Server Reporting Services-Kartenelement. 

Reporting Services Map Item kann die Nutzung 

von Bing Maps enthalten. Sie sind nur berech-

tigt, den durch Bing Maps bereitgestellten Inhalt 

einschließlich Geocodes, innerhalb von SQL 

Server Reporting Services Map Item zu nutzen. 

Ihre Nutzung von Bing Maps wird auch durch 

die Endbenutzer-Nutzungsbestimmungen für 

Bing Maps und MapPoint Web Service und die 

Nutzungsbestimmungen für Embedded Maps 

Service, die unter http://go.microsoft.

com/?linkid=9710837  

verfügbar sind, sowie auch die Microsoft 

Datenschutzerklärung unter  

http://go.microsoft.com/fwlink/?Lin-

kID=248686 geregelt.

 

3.7.	� Im Lieferumfang enthaltene Microsoft-Programme 

Die Software enthält andere Microsoft-Programme, 

die unter https://go.microsoft.com/

fwlink/?linkid=2102146 aufgeführt sind. 

Microsoft stellt Ihnen diese Programme nur 

gefälligkeitshalber zur Verfügung, und diese 

Programme werden unter ihren eigenen 	

gesonderten Bestimmungen und Richtlinien 

lizenziert und unterstützt. Sie dürfen diese 

Programme nur in Verbindung mit der hier 

lizenzierten Software verwenden. Wenn Sie mit 

den Lizenzbestimmungen für diese Programme 

nicht einverstanden sind, dürfen Sie diese nicht 

nutzen.

4.	 Drittanbietersoftware

�	� Die Software kann Anwendungen von Drittan-

bietern enthalten, die im Rahmen dieses Ver-

trags oder nach ihren eigenen Bestimmungen 

für sie lizenziert werden. Lizenzbestimmungen, 

Hinweise und Danksagungen, sofern zutreffend, 

für die Anwendungen von Drittanbietern sind 

online unter http://aka.ms/thirdpartynotices 

oder in einer beigefügten Hinweisdatei verfüg-

bar. Selbst wenn diese Anwendungen anderen 

Verträgen unterliegen, gelten dennoch die 

nachstehenden Haftungsausschlüsse und 

-beschränkungen bezüglich Schadensersatzfor-

derungen im gesetzlich zulässigen Umfang. 

5.	 Product Keys
	� Für die Installation der Software oder den 

Zugriff auf die Software ist ein Product Key 

erforderlich. Sie tragen die Verantwortung für 

die Ihnen zugewiesenen Product Keys. Sie sind 

nicht berechtigt, die Product Keys mit Dritten 

gemeinsam zu nutzen. Sie sind nicht berechtigt, 

Product Keys zu verwenden, die Dritten zuge-

wiesen wurden.

�6.	 Datenerfassung
	� Bei der Installation des Microsoft SQL Server 

2022 mit den DATEV-Programmen wird der 

Telemetriedienst des Microsoft SQL Servers 

2022 deaktiviert (siehe „Leistungsbeschreibung 

SQL Server für DATEV“: www.datev.de/

info-db/0903077). Die Software kann Daten 

über Sie und Ihre Nutzung der Software sam-

meln und an Microsoft senden. 

http://go.microsoft.com/?linkid=9710837
http://go.microsoft.com/?linkid=9710837
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2102146
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2102146
http://aka.ms/thirdpartynotices
http://www.datev.de/info-db/0903077
http://www.datev.de/info-db/0903077
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	 �Microsoft ist berechtigt, diese Informationen zur 

Bereitstellung von Diensten und zur Verbesse-

rung der Microsoft-Produkte und -Dienste zu 

nutzen. Ihre eventuellen Widerspruchsrechte 

sind in der Produktdokumentation beschrieben. 

Einige Funktionen in der Software können die 

Erfassung von Daten von Nutzern ihrer Anwen-

dungen ermöglichen, die auf die Software 

zugreifen oder sie nutzen. Wenn Sie diese 

Funktion nutzen, um die Datenerfassung in 

Ihren Anwendungen zu ermöglichen, müssen 

Sie die geltenden Gesetze einhalten, einschließ-

lich der Einholung der erforderlichen Zustim-

mung der Nutzer, und eine ausgeprägte Daten-

schutzrichtlinie einhalten, die die Nutzer genau 

darüber informiert, wie Sie deren Daten nutzen, 

sammeln und weitergeben. Weitere Informatio-

nen zur Datenerfassung und -nutzung durch 

Microsoft finden Sie in der Produktdokumentati-

on und der Microsoft-Datenschutzerklärung 

unter https://go.microsoft.com/fwlink/?Lin-

kId=521839. Sie verpflichten sich, alle anwend-

baren Bestimmungen der Microsoft Datenschut-

zerklärung einzuhalten, einschließlich der 

ergänzenden Datenschutzbestimmungen zu 

SQL-Server: http://go.microsoft.com/fwlink/ 

?linkid=868444. 

7.	 Vergleichstests

	� Für die Offenlegung der Ergebnisse eines 

Vergleichstests der Software gegenüber Dritten 

benötigen Sie die vorherige schriftliche Geneh-

migung von Microsoft.

8.	 Updates
	� Die Software kann regelmäßig nach Updates 

suchen, sie herunterladen und für Sie installieren. 

Sie sind nur berechtigt, Updates von Microsoft 

oder autorisierten Quellen zu beziehen. Microsoft 

muss möglicherweise Ihr System aktualisieren, 

um Ihnen Updates bereitzustellen. Sie erklären 

sich damit einverstanden, diese automatischen 

Updates ohne weitere Benachrichtigung zu 

erhalten. Updates enthalten oder unterstützen 

unter Umständen nicht alle vorhandenen Soft-

warefunktionen, Dienste oder Peripheriegeräte. 

 9.	 Lizenzumfang
	� Die Software wird lizenziert und nicht verkauft. 

Der Lizenzgeber und Microsoft behalten sich 

alle anderen Rechte vor. Sofern Ihnen nach 

anwendbarem Recht keine umfassenderen 

Rechte zustehen, sind Sie nicht berechtigt:

�	  � technische Beschränkungen in der Software 

zu umgehen, die Ihnen nur spezielle Verwen-

dungen gestatten,

	  � die Software zurückzuentwickeln, zu dekom-

pilieren oder zu disassemblieren

	  � Hinweise in der Software von Microsoft oder 

seinen Lieferanten zu entfernen, zu minimie-

ren, zu blockieren oder zu ändern.

	  � Die Software in rechtswidriger Weise zu 

nutzen oder Malware zu entwickeln oder zu 

verbreiten

	  � die Software weiterzugeben oder zu verteilen

	  � die Software, einschließlich etwaiger in der 

Software enthaltener Anwendungsprogram-

mierschnittstellen, zu veröffentlichen, damit 

andere sie kopieren können

	  � Dokumente, Texte oder Bilder, die mithilfe der 

Datenzuordnungsdienste-Features der Soft-

ware erstellt werden, freizugeben oder ander-

weitig zu verteilen,

	  � die Software zu vermieten, zu verleasen oder 

zu verleihen,

	  � die Software anderen als gehostete Lösung 

zur Nutzung bereitzustellen.

	� Rechte zum Zugriff auf die Software auf einem 

Gerät geben Ihnen kein Recht, Patente von 

Microsoft oder anderes geistiges Eigentum von 

Microsoft in Software oder Geräten zu imple-

mentieren, die auf das entsprechende Gerät 

zugreifen.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868444
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868444
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10.	Sicherungskopie
	� Sie sind berechtigt, eine Sicherungskopie der 

Softwaremedien anzufertigen. Sie dürfen diese 

nur zum Erstellen von Instanzen der Software 

verwenden.

11.	Dokumentation
	� Jede Person, die über einen gültigen Zugriff auf 

Ihren Computer oder Ihr internes Netzwerk 

verfügt, ist berechtigt, die Dokumentation zu 

Ihren internen Referenzzwecken zu kopieren 

und zu verwenden.

12.	�Nicht zum Weiterverkauf be-
stimmte Software („Nicht zum 
Weiterverkauf bestimmt“ oder 
„NFR“)

	� Software, die als „Nicht zum Weiterverkauf 

bestimmt“ oder „NFR“ (Not for Resale) gekenn-

zeichnet ist, dürfen Sie nicht verkaufen.

13.	�Software als Schulversion 
(„Schulversion“ oder „AE“ )

	� Um Software zu verwenden, die als „Schulversi-

on“ oder „AE“ (Academic Edition) gekennzeich-

net ist, müssen Sie „eine Berechtigte Benutzerin 

oder ein Berechtigter Benutzer einer Anerkann-

ten Ausbildungseinrichtung“ sein.

	� Wenn Sie nicht wissen, ob Sie eine Berechtigte 

Benutzerin oder ein Berechtigter Benutzer einer 

Anerkannten Ausbildungseinrichtung sind, 

besuchen Sie http://www.microsoft.com/

germany/bildung, oder wenden Sie sich an 

Microsoft oder an die Microsoft-Niederlassung 

in Ihrem Land.

 

14.	Übertragung auf Dritte
	� Die Bestimmungen in diesem Abschnitt gelten 

nicht, wenn Sie die Software im Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR) erworben haben und 

nur auf andere Personen oder Unternehmen 

innerhalb des EWR übertragen. In diesem Fall 

müssen die Übertragung der Software und das 

Recht zu ihrer Nutzung anwendbarem Recht 

entsprechen. Der erste Nutzer der Software ist 

berechtigt, die Software mit diesem Vertrag und 

im Rahmen einer Übertragung der vereinheit-

lichten Lösung direkt auf Dritte zu übertragen. 

Vor der Übertragung muss sich diese Partei 

damit einverstanden erklären, dass dieser 

Vertrag für die Übertragung und Verwendung 

der Software gilt. Die Übertragung muss die 

Software und den Lizenznachweis (Proof of 

License (POL) Label) umfassen. Der erste Nutzer 

ist nicht berechtigt, Instanzen der Software 

zurückzubehalten, sofern er nicht auch eine 

weitere Lizenz für die Software zurückbehält.

	� Die Bestimmungen in diesem Vertrag verbieten 

nicht die Übertragung von Software in dem 

nach geltendem Recht zulässigem Umfang, wenn 

das Vertriebsrecht ausgeschöpft worden ist. 

15.	Exportbeschränkungen

	� Sie sind verpflichtet, alle nationalen und interna-

tionalen Exportgesetze und -regelungen einzu-

halten, die für die Software gelten. Zu diesen 

Gesetzen gehören Einschränkungen in Hinblick 

auf Bestimmungsorte, Endbenutzer und Endnut-

zung. Weitere Informationen dazu finden Sie 

unter http://aka.ms/exporting.

16.	Gesamter Vertrag
	� Dieser Vertrag sowie alle anderen Geschäftsbe-

dingungen von Microsoft können Ergänzungen, 

Aktualisierungen oder Drittanbieteranwendun-

gen enthalten und stellen den gesamten Vertrag 

für die Software dar.

17.	Rechtliche Wirkung
	� Dieser Vertrag beschreibt bestimmte Rechte. 

Möglicherweise haben Sie unter den Gesetzen 

Ihres Staates oder Landes weitergehende 

 

http://www.microsoft.com/germany/bildung
http://www.microsoft.com/germany/bildung
http://aka.ms/exporting
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Rechte. Möglicherweise verfügen Sie außerdem 

über Rechte im Hinblick auf die Partei, von der 

Sie die Software erworben haben. Dieser 

Vertrag ändert nicht Ihre Rechte, die sich aus 

den Gesetzen Ihres Staates oder Landes erge-

ben, sofern die Gesetze Ihres Staates oder 

Landes dies nicht zulassen.

18.	Keine Fehlertoleranz
	� Die Software ist nicht fehlertolerant. Der Lizenz-

geber hat unabhängig festgelegt, wie die 

Software in der integrierten Softwareanwen-

dung oder Suite von Anwendungen, die er 

Ihnen lizenziert, zu verwenden ist, und Micro-

soft verlässt sich darauf, dass der� Lizenzgeber

	� ausreichende Tests durchgeführt hat, um 

festzustellen, dass die Software für eine solche 

Verwendung geeignet ist.

	� Keine Gewährleistungen von Microsoft. Sie 

erkennen an, dass, sofern Sie Gewährleistungen 

im Hinblick auf entweder (a) die Software oder 

(b) die Softwareanwendung oder Reihe von 

Anwendungen, mit der Sie die Software erwor-

ben haben, erhalten haben, diese Gewährleis-

tungen ausschließlich von dem Lizenzgeber 

gewährt werden und weder von Microsoft 

stammen noch Microsoft binden. Microsoft 

übernimmt keine konkludente Gewährleistung 

der Handelsüblichkeit oder sonstige ausdrückli-

che oder konkludente Gewährleistungen.

�	� Keine Haftung von Microsoft für bestimmte 

Schäden. Im größtmöglichen durch das an-

wendbare Recht gestatteten Umfang über-

nimmt Microsoft keine Haftung für indirekte, 

spezielle, zufällige oder Folgeschäden, die aus 

oder in Verbindung mit der Verwendung oder 

Leistung der Software oder der Softwareanwen-

dung oder Reihe von Anwendungen, mit der Sie 

die Software erworben haben, entstehen, 

einschließlich ohne Einschränkung von der 

Regierung verhängte Strafen. Diese Beschrän-

kung gilt auch, wenn ein Anspruch seinen 

wesentlichen Zweck verfehlt. In keinem Fall ist 

Microsoft haftbar für einen Betrag, der zwei-

hundertfünfzig US-Dollar (US-$ 250,00) über-

steigt.

19.	�Verantwortung für Vertragsver-
letzungen

�	� Im Fall von Verstößen gegen diesen Endbenut-

zer-Lizenzvertrag erklären Sie sich zusätzlich zu 

einer etwaigen Haftung gegenüber dem Lizenz-

geber damit einverstanden, auch direkt gegen-

über Microsoft rechtlich verantwortlich zu sein.

20.	Rechte von Microsoft
	� Microsoft wird durch diesen Endbenutzer-Li-

zenzvertrag in der Weise begünstigt, dass 

Microsoft das Recht erhält, Ansprüche aus 

diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag direkt gegen 

Sie geltend zu machen sowie zu überprüfen, ob 

Sie sich in Bezug auf diesen Endbenutzer-Lizenz-

vertrag vertragskonform verhalten.

21.	�Geltung der Geschäftsbedingun-
gen der DATEV

	� Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag gilt nachran-

gig zu den Geschäftsbedingungen der DATEV 

eG. Microsoft, SQL Server und Windows sind 

eingetragene Marken von Microsoft Corporati-

on in den Vereinigten Staaten und/ oder in 

anderen Ländern.

DATEV eG
90329 Nürnberg
Telefon	 + 49 911 319-0
E-Mail	 info@datev.de
Internet	 www.datev.de
Paumgartnerstraße 6–14


